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Sonstige Kosten für Ausrüstung: 
 
Um am regulären Spielbetrieb teilnehmen zu können sind folgende Ausrüstungsgegenstände 
notwendig: 
 
Diese können über die Abteilung erworben werden: 
Ausrüstung Preis 
Trikot (weiß, mit Team-Schriftzug und Rückennummer) 39,-- € 
Cap (schwarz, mit 3D-Teamlogo) 15,-- € 
Team-Jacke (optional, rot, mit Team-Schriftzug) 35,-- € 
 
Nachfolgend aufgeführte Ausrüstungsgegenstände sind ebenfalls notwendig und können über 
Geschäfte* bzw. Internet-Bestellung* (auf Anfrage auch über die Abt.) bezogen werden. 
Ausrüstung Preis (ca.) 
Baseball-Hose (schwarz) 25,-- € 
Baseball-Gürtel (rot) 10,-- € 
Undershirt (weiß, lange rote Ärmel) 10,-- € 
Baseball-2in1 Socken (weiß, roter Streifen) 5,-- € 
Suspensorium 15,-- € 
Stollenschuhe (Wichtig: Metall-Stollen erst ab Verbandsliga!) ab 30,-- € 
Baseball-Handschuh ab 50,-- € 
 
Trainingshandschuhe, Helme, Bälle sowie Baseball-Schläger sind für Mitglieder vorhanden. 
 
* Internet: z.B. www.homersports.de oder www.forelle.com 
 Ladengeschäft in Berlin: Future Sports, Schustehrusstr. 23, 10585 Berlin, http://www.futspo.de 

 
 
Weitere Informationen: 
 
Der Hauptverein: 
Adresse:   Turngemeinde in Berlin 1848 e.V. 
    Columbiadamm 111 
    10965 Berlin 
Telefon:   61 10 10 - 0 
Mitgliederverwaltung: 61 10 10 - 30 
Fax:     61 10 10 - 19 
Internet:    http://www.tib1848ev.de 
Email:    info@tib1848ev.de 
 
Kontoverbindung: 
Kontoinhaber:   Turngemeinde in Berlin e.V. 
Girokonto-Nr.:   5 803 226 000 
Beitragskonto-Nr.:  5 803 226 026 
BLZ:     100 900 00 
Bank:     Berliner Volksbank 
Verwendung:    WICHTIG!  Immer "Abt. Baseball" mit angeben! 
 
 
Der Baseball-Landesverband / -Bundesverband: 
Baseball- und Softballverband Berlin/Brandenburg (BSVBB) http://www.bsvbb.de  
Deutscher Baseball und Softball Verband (DBV)   http://www.baseball.de 



Eintrittserklärung
TiB 1848 e.V.

Columbiadamm 111
10965 Berlin

Eintragungen der TiBEinzugsermächtigung
Ich ermächtige widerruflich die TiB, den Mitgliedsbeitrag
des o.a. Mitgliedes bei Fälligkeit von meinem Konto abzu-
buchen. Die Einzugsermächtigung gilt auch für Mitglieds-
beiträge aller derzeitigen und zukünftigen Familienmit-
glieder des o.a. Mitgliedes. Ich wünsche die unten ange-
kreuzte Zahlweise.

Unterschrift des Kontoinhabers

Name, Vorname des Kontoinhabers

Name des Kreditinstituts

Bankleitzahl

Kontonummer

Mitgliedsnummer

Jahresbeitrag in Euro

Beitragsart-Abt.

Rechnung

Aufnahmegebühr in Euro

Monatsbeitrag in Euro

Erstbeitrag-Abt. in EuroAG-Abt.

Unterschrift des Kassenwarts / TiB-Geschäftsstelle

Lastschrift

Gruppe
Jahr

Halbjahr

Quartal

Ort, Datum Unterschrift gesetzliche(r) Vertreter

Geschäftsstelle
Tel.: (0 30) 61 10 10 - 0
Fax: (0 30) 61 10 10 19

Telefon (dienstlich)

Eintrittsdatum

ermäßigt bis

Abt.

,

,

,

,

Original und weißes Blatt: TiB                      Grünes Blatt: Kopie für den Antragsteller

Ich beantrage meine Aufnahme als Mitglied bzw. die Aufnahme meines Kindes in die Turngemeinde in Berlin (TiB) 1848 e.V. Mir ist
bekannt, dass die Kündigungsfrist für volljährige Mitglieder drei  Monate zum Jahresende bzw. für minderjährige Vereinsangehörige vier
Wochen zum 30. Juni oder 31. Dezember beträgt. Die Kündigung ist nur durch schriftliche Mitteilung an die Geschäftsstelle zu erklären.
Eine nicht fristgemäße Kündigung gilt als für den Ablauf des nächsten Jahres bzw. Halbjahres abgegeben. Ein stillschweigendes Wegbleiben
von den Übungsstunden ist keine Kündigung. Die satzungsgemäße Pflicht zur Zahlung von Mitgliedsbeiträgen bleibt bis zum Ende der Mit-
gliedschaft bestehen.

Die nachfolgenden Daten werden unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes im Rahmen der Mitgliedschaft elektronisch erfasst
und verarbeitet. Eine Weitergabe zu Werbezwecken erfolgt nicht. Die Deutsche Post AG darf Änderungen meiner Anschrift an die TiB
weiterleiten, sofern sie im Rahmen des Versandes der TiB-Nachrichten hiervon Kenntnis erhält.

Von den auf dem grünen Blatt rückseitig aufgeführten Auszügen der TiB-Satzung habe ich Kenntnis genommen. Die Bestimmungen der
Satzung und der sonstigen Ordnungen der TiB, die für mich jederzeit in der TiB-Geschäftsstelle einsehbar sind, erkenne ich ausdrücklich an. Die
vorstehenden Fragen habe ich wahrheitsgemäß beantwortet. Die Zahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt bei Erwachsenen bargeldlos jährlich
bzw. bei Kindern halbjährlich im Voraus nach Erhalt einer Rechnung. Bei Erteilung einer Einzugsermächtigung wird der Beitrag quartalsweise,
halbjährlich oder jährlich vom u.a. Konto eingezogen. Als gesetzliche(r) Vertreter verpflichte(n) ich / wir mich / uns gegenüber der TiB,
für die Erfüllung der Beitragsverpflichtung meines / unseres Kindes einzustehen. Ich werde mich / wir werden uns im Falle einer
Zahlungsaufforderung nicht darauf berufen, dass zunächst gegen mein / unser Kind vorgegangen und erfolglos die Zwangsvollstreckung
versucht worden sein muss. Die gesetzlichen Vertreter bevollmächtigen sich gegenseitig, Willenserklärungen, die den Miinderjährigen
betreffen, auch einzeln abzugeben.

Beitragsart-VA Erstbeitrag-VA in EuroAG-VA
,

Falls abweichend, Adresse des Rechnungsempfängers

weibl.männl.

Sonstige Gebühr in Euro
,

weibl.männl. Vorname Name

Titel Beruf / Ausbildung (Ermäßigung nur bei Nachweis)

Frau

Geburtsdatum
. .

Straße mit Nummer Adresszusatz

OrtPLZ E-Mail-AdresseTel. privat (für evtl. Rückfragen)

Name, Vorname der Erziehungsberechtigten Name, Vorname des ErziehungsberechtigtenHerr

Welcher Abteilung möchten Sie beitreten?

Ich bin bereits Mitglied.

Familienangehörige sind bereits Mitglied.
Ich war bis Mitglied.

Unterschrift Mitglied



§ 2 Zweck und  Grundsätze der  Tätigke it
1. Zweck des Vereins ist die Pflege und Förderung des Sports in

seiner Vielfältigkeit, die sportliche Betreuung der Jugend und
die Pflege von Toleranz und solidarischer Gemeinschaft. Er
pflegt und fördert  insbesondere: den Familien- und Senioren-
sport, den Fitness- und Gesundheitssport, den Kinder- und
Jugendsport, den Wettkampfsport, sowie die Abhaltung von
Sportunterricht. Der Verein betreibt eigenverantwortlich
Schwimm- und Sportanlagen und fördert insbesondere im Be-
reich des Jedermannschwimmens Zwecke der öffentlichen Ge-
sundheitspflege. Aufbau und Willensbildung erfolgen nach de-
mokratischen Grundsätzen. Der Verein ist selbstlos tätig und
verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Interessen.

2. Der Verein dient ausschließlich und unmittelbar gemeinnützi-
gen Zwecken im Sinne der geltenden Abgabenordnung.

3. Der Verein lehnt Beschränkungen aus Gründen des Geschlechts,
des Alters, der Rasse, der Staatsangehörigkeit, der Konfession,
des Berufes, der sexuellen Orientierung und der Parteizu-
gehörigkeit sowie berufssportliche Bindungen ab.

4. Mittel, die dem Verein zufließen, dürfen nur für satzungsgemäße
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Ge-
winnanteile und in ihrer Eigenschaft als Mitglieder auch keine
sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf
keine Person durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins  fremd
sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begün-
stigt werden.

5. Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden, bei Auflösung oder
Aufhebung des Vereins nicht mehr als ihre eingezahlten Darle-
hen und/oder den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinla-
gen zurückerhalten.

§  3  Gl i ederung
Die TiB gliedert sich in rechtlich unselbständige Abteilungen (Abt.),
die Sparten bilden können. Die Abteilungen geben sich eigene
Abteilungsordnungen, die vom Geschäftsführenden Vorstand (GV)
genehmigt werden müssen. In Zweifelsfällen gehen Satzung und
Ordnungen der TiB vor. (...)

§ 5 Erwerb  der  M itgl iedschaf t
1. Mitglied kann jede natürliche Person werden.

2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich unter Verpflichtung auf Aner-
kennung der Satzung und Ordnungen der TiB zu beantragen.
Bei Minderjährigen ist die Zustimmung der gesetzlichen Ver-
treter erforderlich. Der Aufnahmeantrag muss von mindestens
einem gesetzlichen Vertreter unterschrieben sein.

3. Die Aufnahme erfolgt durch Beschluss der Abteilungsleitung.
Mitgliedsrechte können erst nach Zahlung des ersten Beitrages
oder nach Abgabe einer Einzugsermächtigung wahrgenom-
men werden. Die Ablehnung eines Aufnahmeantrages muss
nicht begründet werden.

4. Dem GV steht spätestens innerhalb von sechs Monaten nach
Abgabe der Eintrittserklärung in der Vereinsgeschäftsstelle ein
Einspruchsrecht zu.

Beiträge

5. Mitglieds- und Aufnahmebeitrag gliedern sich in Vereins- und
Abteilungsanteil. Die Höhe des Vereinsanteils wird durch den
Erweiterten Vorstand, die Höhe des Gesamtbeitrages von der
jeweiligen Abteilungsversammlung festgelegt.

6. Der Mitgliedsbeitrag ist durch volljährige Mitglieder jährlich
im voraus, spätestens aber eine Woche nach Rechnungslegung
bargeldlos zu entrichten. Minderjährige Vereinsangehörige
entrichten ihren Beitrag mindestens halbjährlich im voraus
bargeldlos. Bei Teilnahme am Lastschriftverfahren wird der
jeweils fällige Beitrag mindestens vierteljährlich abgebucht.

7. Die Abteilungsversammlung kann Pflichten zur Übernahme von
Diensten beschließen, welche auch durch Geldleistungen ab-
gegolten werden können. Ebenso kann sie Umlagen sowie eine
generell jährliche Zahlweise des Mitgliedsbeitrages festlegen.
Auf Dauer angelegte Regelungen sind in die Abteilungs -
ordnung aufzunehmen.

8. a) Die Abteilungsleitung ist zur Stundung von Mitgliedsbei-
trägen berechtigt.
b) Über Erlass-Anträge entscheidet hinsichtlich des Vereinsan-
teils der Geschäftsführende Vorstand, hinsichtlich des Ab-
teilungsanteils die Abteilungsleitung.

9. Beitragsfrei sind Ehrenmitglieder sowie Mitglieder, die der TiB
mindestens 60 Jahre angehören.

§ 6 Beendigung  der  M itgl iedschaf t

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Tod oder Ausschluss.
2. Die Austrittserklärungen sind schriftlich an die Geschäftsstelle

der TiB zu richten.
3. Die Kündigungsfrist beträgt für volljährige Mitglieder drei

Monate zum Jahresschluss. Für minderjährige Vereinsange-
hörige gilt eine Kündigungsfrist von vier Wochen zum 30. Juni
bzw. 31. Dezember des Jahres.

4. Ein Wechsel der Abteilungszugehörigkeit bedarf einer
Änderungskündigung gem. § 6.2 und § 6.3 an die Geschäfts-
stelle. Die beteiligten Abteilungen können Kulanzabreden über
den Wechselzeitpunkt treffen.

5. Nach Beschlüssen gemäß § 5.7 steht dem Mitglied ein außer-
ordentliches Kündigungsrecht zu. Es ist innerhalb von drei Mo-
naten nach Beschlussfassung geltend zu machen. Bei Beendi-
gung der Mitgliedschaft bleiben die Beitragspflicht und die bis
dahin bestehenden Verpflichtungen gegenüber dem Verein bis
zum Ende des laufenden Geschäftsjahres bestehen.

6. Ein Mitglied kann vom GV aus dem Verein ausgeschlossen
werden:
a) wegen erheblicher oder wiederholter bereits gerügter
Verletzung der Satzung oder der Ordnungen der TiB,

b) wegen erheblichen oder wiederholten bereits gerügten
Verstoßes gegen berechtigte Anordnungen von Vereins-
organen und Abteilungsleitungen,

c) wegen schweren Verstoßes gegen die Interessen des Vereins
oder groben unsportlichen Verhaltens,

d) wegen unehrenhafter Handlungen, insbesondere wegen
unerlaubten Dopings.

7. Über den Ausschluss gem. § 6.6 entscheidet der GV mit ¾
Mehrheit der anwesenden Mitglieder nach Anhörung der
Abteilungsleitung und des betroffenen Mitgliedes. Die
begründete Entscheidung ist dem Betreffenden schriftlich
mitzuteilen.

8. Gegen die Entscheidung kann binnen drei Wochen nach ihrer
Zustellung Berufung über den Ehrenrat an den EV der TiB
schriftlich eingelegt werden. Der EV entscheidet mit ²/3 Mehr-
heit endgültig.

a) Hat der GV den Ausschluss beschlossen, ruhen bis zur Entschei-
dung der  EV alle Rechte des betroffenen Mitgliedes,

b) wird keine Berufung eingelegt, ist der Beschluss des GV end-
gültig.

9. Ein Mitglied kann von dem GV wegen Zahlungsrückstandes aus
dem Verein ausgeschlossen werden – Näheres regelt die
Haushalts- und Kassenordnung (HKO).

10. Bei Ausschluss eines Mitgliedes bleiben dessen finanzielle Ver-
pflichtungen gegenüber dem Verein bis zur vollständigen Erfül-
lung aller Forderungen bestehen.

Eine Einsichtnahme in die vollständige Satzung ist jederzeit am
Empfang im TiB-Sportzentrum auf dem Vereinsgelände,
Columbiadamm 111, möglich.

Auf Wunsch wird durch die Geschäftsstelle ein Exemplar der Satzung
ausgehändigt.

Satzung der Turngemeinde in Berlin 1848 e. V. (Auszug)

Stand: April 2007
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